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Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Referat für Kreisentwicklung und 
Öffentlichkeitsarbeit

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/661

öffentlich

04.06.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): ---

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming ja Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Neubesetzung in Gremien
Beschlussvorschlag:
In den nachfolgenden Gremien wird jeweils ein Sitz wie folgt neu besetzt:

a) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfall- und Beschäftigungsbetriebe des  
    Landkreises Peine: (CDU) _______________

b) Mitglied im Aufsichtsrat der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis 
    Peine mbH: (CDU) _______________

c) Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH:
    (CDU) _______________

d) Stellvertretendes Mitglied im Kommunalen Psychiatriebeirat: (CDU) _______________

e) Mitglied im Beirat Jobcenter: (CDU) _______________

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
KTA Rebecca Mittal hat ihr Mandat niedergelegt. Die CDU-Kreistagsfraktion hat das 
Vorschlagrecht für die Nachbesetzung in den genannten Gremien. Hinsichtlich der 
Beschlussvorschläge zu a) bis c) sind Regelungen der Satzung bzw. der 
Gesellschaftsverträge zu berücksichtigen.



Zu a) Nach § 6 der Satzung der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis 
Peine AöR können für die Mitglieder des Verwaltungsrates Vertreter benannt werden. Durch 
das Ausscheiden von Frau Mittal kann eine neue Vertretung durch die CDU-Kreistagsfraktion 
benannt werden.

Zu b) Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages der Berufsbildungs- und 
Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH werden die Mitglieder des Aufsichtsrates 
vom Landkreis Peine entsendet. Frau Mittal hat durch schriftliche Erklärung ihre Mandate 
niedergelegt, so dass eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für die verbleibende Amtszeit, 
dem Zeitpunkt der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021, zu wählen ist.

Zu c) Entsprechend des Gesellschaftervertrages der PEG ist der Aufsichtsrat der PEG 
personenidentisch mit dem Verwaltungsrat der A+B Landkreis Peine AöR, so dass als 
stellvertretendes Mitglied die gleiche Person wie unter Buchstabe a) gewählt, zu benennen 
ist.

Ziele / Wirkungen:
Unter Verwendung des § 71 NKomVG wird die kontinuierliche Fraktions- und Gremienarbeit 
gewährleistet.

Ressourceneinsatz:
Zusätzliche Finanzmittel werden nicht benötigt.

Schlussfolgerung:
Gründe, die dem Beschlussvorschlag entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Schule, Kultur, Sport

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/631

öffentlich

01.04.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung) 18.06.2020 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): - €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung ja

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Benennung einer Schülervertreterin/eines Schülervertreters im 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Beschlussvorschlag:
Als Schülervertreter für den allgemein bildenden Bereich im Ausschuss für Bildung, Kultur 
und Sport wird gem. § 110 NSchG Herr Finn-Malte Sieverding, zu dessen Stellvertreterin
Frau Mia Wala benannt.

Als Schülervertreterin für den berufsbildenden Bereich wird gem. § 110 NSchG Frau Lea 
Sophie Scheibel in den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport benannt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
In der konstituierenden Sitzung des Kreisschülerrates des Landkreises Peine am 20.11.2019 
wurden die oben Genannten als Mitglieder in den Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 
gewählt.

Zu den Personen: Herr Sieverding ist Schüler des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums (11. 
Jahrgang), Frau Wala ist Schülerin des Gymnasiums Groß Ilsede (11. Jahrgang) und Frau 
Scheibel ist Schülerin der BBS Peine Sozialpädagogische Assistentin, Stufe 2)

Der Kreistag wird gebeten, die neuen Schülervertretungen zum 01.07.2020 zu benennen.



Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen
-



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Schule, Kultur, Sport

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/645

öffentlich

08.05.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung) 18.06.2020 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit ja Bildung ja

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Benennung eines sonstigen Mitglieds im Ausschuss für Bildung, 
Kultur und Sport für den Bereich Kultur
Beschlussvorschlag:
Gem. § 71 Abs. 7 NKomVG wird Herr Christof Pannes als sonstiges Mitglied und Nachfolger 
von Herrn Dr. Thomas Renz im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport für den Bereich 
Kultur benannt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS) gehören zurzeit gem. § 110 
Niedersächsisches Schulgesetz die dort benannten weiteren Mitglieder an. Darüber hinaus 
wurden zu Beginn der Wahlperiode gem. § 71 Abs. 7 NKomVG sowohl Bürgervertreter*innen 
als auch eine Vertreterin/ein Vertreter für den Sport als sonstige beratende Mitglieder 
benannt.

Der Kulturbeirat als beratendes Gremium empfiehlt, eine*n unabhängige*n Berater*in, bzw. 
Vertreter*in für den Bereich Kultur als ständiges Ausschussmitglied zu benennen. Für die 
Besetzung wird Herr Christof Pannes, der Kirchenkreiskantor des evangelisch-lutherischen 
Kirchenkreis Peine als Mitglied des Kulturbeirats und langjähriger Kenner spezifisch 
kultureller Fragen des Peiner Landes vorgeschlagen.



Ziele / Wirkungen:
Durch eine*n Vertreter*in für den Bereich Kultur im ABKS wird der Kultur, orientiert an der 
Bildung bzw. dem Sport, eine vergleichbare Bedeutung beigemessen.

Da sich der Landkreis Peine mittlerweile im Bereich der Kultur, vor allem im Bereich der 
Breitenkultur, auch im überregionalen Kontext profiliert hat, bedarf die Kultur aufgrund der 
Bedeutung für den Landkreis auch im ABKS einer gleichberechtigten Gewichtung.

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
Seit der Kulturentwicklungsplanung 2011-2013 treten, durch die nachhaltigen Effekte des 
Prozesses, vermehrt kulturpolitische Tagesordnungspunkte und Fragen im ABKS auf. Sie 
können durch eine*n Vertreter*in mit einer unabhängigen kulturellen Expertise sinnvoll 
ergänzt werden. Christof Pannes ist, als langjähriger Kulturakteur im Landkreis Peine, mit 
den Besonderheiten und Entwicklungen des Peiner Lands bestens vertraut und somit 
prädestiniert für dieses Amt.

Anlagen
-



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Soziales

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/667

öffentlich

05.06.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €):      €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Bestellung einer/eines Seniorenbeauftragten
Beschlussvorschlag:
Herr Jürgen Rump wird zum ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten für den Landkreis Peine 
für die Dauer vom 1. Juli 2020 bis zum Ende dieser Wahlperiode bestellt. 

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Seit dem Jahr 1989 besetzt der Landkreis Peine regelmäßig das Amt der bzw. des 
Seniorenbeauftragten. Zu den Aufgaben gehört es, mit Unterstützung der Verwaltung 
Anregungen für die Altenhilfe zu geben, den Erfahrungsaustausch zwischen Seniorenkreisen 
zu fördern, bei der Weiterbildung zu vermitteln und Seniorenveranstaltungen auf Kreisebene 
mit zu gestalten. 

Herr Winfried Selke übt diese Ehrenamt seit seiner Bestellung durch den Kreistag vom 30. 
November 2011 aus. Herr Selke hat seinen Rücktritt aus dem Ehrenamt zum 30. Juni 2020 
erklärt. 

Aufgrund der Rücktrittserklärung wurden die Kreistagsfraktionen um Vorschläge für eine 
Nachfolgeregelung gebeten. Daraufhin wurde Herr Jürgen Rump aus Oberg von der SPD-
Kreistagsfraktion vorgeschlagen. Herr Rump ist in der Seniorenarbeit im Landkreis Peine 
bekanntermaßen seit vielen Jahren engagiert. 

Ziele / Wirkungen:
Entfällt.



Ressourceneinsatz:
Entfällt.

Schlussfolgerung:
Entfällt.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Referat für Kreisentwicklung und 
Öffentlichkeitsarbeit

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/671

öffentlich

09.06.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: --- Kosten (Betrag in €): ---

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Änderung der Geschäftsordnung
Beschlussvorschlag:
§ 24 Ziffern 1 und 2 der Geschäftsordnung des Landkreises Peine werden wie folgt gefasst:

§ 24 Kreistags- und Bürgerinformationssystem

1. Bürgerinformationssystem
    Öffentliche Bekanntmachungen sowie Vorlagen und Protokolle des öffentlichen Teils der  
    Sitzungen des Kreistages und der Fachausschüsse werden der Öffentlichkeit im Internet-
    Modul des Bürgerinformationssystems zur Verfügung gestellt, soweit nicht das öffentliche 
    Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dem entgegenstehen.

2. Kreistagsinformationssystem
    Sämtliche Vorlagen sowie Einladungen und Protokolle des öffentlichen und    
    nichtöffentlichen Teils der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der  
    Fachausschüsse werden im Internet-Modul des Kreistagsinformationssystems nur den 
    Kreistagmitgliedern und den nicht dem Kreistag angehörigen betreffenden 
    Ausschussmitgliedern passwortgeschützt sowie den betreffenden Beschäftigen 
    der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt. 
    Ebenso wird in den Fällen der Ziffer 1 verfahren, wenn das öffentliche Wohl oder 
    berechtigte Interessen Einzelner einer Veröffentlichung entgegenstehen.



Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Die derzeitigen widersprüchlichen Regelungen in den Ziffern 1 und 2 des § 24 der 
Geschäftsordnung gilt es rechtskonform zu beseitigen.

Ziele / Wirkungen:
Entfällt.

Ressourceneinsatz:
Entfällt.

Schlussfolgerung:
Entfällt.

Anlagen
Entwurf – Geschäftsordnung vom 24.06.2020
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I. Abschnitt 

- Kreistag - 

 

§ 1 

Fraktionen und Gruppen 

 

(1)  Die Bildung oder Änderung einer Fraktion oder Gruppe wird mit der schriftlichen 

Mitteilung an die Landrätin bzw. den Landrat wirksam. Die Mitteilung muss die 

Bezeichnung der Fraktion oder Gruppe sowie die Namen der angehörenden 

Kreistagsabgeordneten enthalten, weiterhin müssen die oder der Vorsitzende der 

Fraktion oder Gruppe sowie stellvertretende Vorsitzende angegeben sein.  

 

(2) Unterhält die Fraktion oder Gruppe eine Geschäftsstelle, sind der Landrätin bzw. dem 

Landrat auch die Anschrift der Geschäftsstelle sowie die zur Verschwiegenheit 

verpflichteten Mitarbeiter/innen der Fraktion oder Gruppe sowie Änderungen mitzuteilen. 

 

(3) Den Fraktionen oder Gruppen werden im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung 

stehenden Mittel Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für 

die Geschäftsführung sowie für die Aufwendungen aus einer öffentlichen Darstellung 

ihrer Auffassungen in Angelegenheiten des Landkreises gewährt. Fraktionen, die sich zu 

einer Gruppe zusammengeschlossen haben, werden die in Satz 1 genannten 

Zuwendungen gewährt, wenn sie nicht die Geschäftsführung und die öffentliche 

Darstellung ihrer Auffassungen auf die Gruppe übertragen haben. 

 

 Über die Verwendung der Zuwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr ist ein Nachweis 

nach vorgegebenem Muster zu führen, der jeweils bis zum 31.03. des auf das 

Haushaltsjahr folgenden Jahres der Landrätin bzw. dem Landrat in doppelter 

Ausfertigung zuzuleiten ist.    

 

§ 2 

Ladungsfrist und Form der Einberufung des Kreistages 

 

(1) Die Ladungsfrist für Sitzungen des Kreistages beträgt 10 Tage. In Eilfällen kann die 

Ladungsfrist auf drei Tage abgekürzt werden. Die Frist gilt als gewahrt, wenn die 

Ladungen in Eilfällen vier Tage und im Übrigen elf Tage vor der Sitzung zur Post 

gegeben, elektronisch versandt oder den Kreistagsabgeordneten zugestellt worden sind. 
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(2) Die Tagesordnungen des Kreistages sind entsprechend der in § 5 - Sitzungsverlauf - 

aufgeführten Reihenfolge aufzustellen, wobei jeder Verhandlungsgegenstand besonders 

bezeichnet sein muss. 

 

(3) Der schriftlichen bzw. elektronisch versandten Ladung sind die Tagesordnung sowie 

etwaige Vorlagen zu einzelnen Tagesordnungspunkten beizufügen; Vorlagen sollen 

jedoch spätestens sechs Tage vor der Kreistagssitzung zur Post gegeben oder am 

dritten Tage vor der Kreistagssitzung im Besitz der Kreistagsabgeordneten sein. 

 

§ 3 

Öffentlichkeit 

 

(1) An öffentlichen Sitzungen des Kreistages können Zuhörerinnen und Zuhörer teilnehmen; 

Pressevertreter/-vertreterinnen bekommen besondere Plätze zugewiesen. 

 

(2) Zuhörerinnen und Zuhörer sind außerhalb des Tagesordnungspunktes „Einwohnerfrage-

stunde“ nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den Verhandlungen zu 

beteiligen. Sie dürfen auch im Übrigen die Verhandlungen nicht stören, insbesondere 

keine Zeichen des Beifalls oder des Missfallens geben. Zuhörerinnen und Zuhörer, die 

die Ordnung stören, können von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden aus dem 

Sitzungsraum verwiesen werden. 

 

§ 4 

Vorsitz und Vertretung 

 

(1) Der Kreistag wählt in seiner ersten Sitzung auf Vorschlag aus der Mitte des Kreistages 

eine/n Vorsitzende/n und eine/n Vertreter/in der bzw. des Vorsitzenden des Kreistages. 

 

(2) Sind die/der Vorsitzende bzw. die Landrätin bzw. der Landrat und ihre bzw. seine 

Vertreterinnen oder Vertreter verhindert, so wählt der Kreistag unter dem Vorsitz der 

bzw. des ältesten anwesenden, hierzu bereiten Kreistagsabgeordneten für die Dauer der 

Verhinderung, längstens für die Dauer der Sitzung, eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden aus seiner Mitte. 
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(3) Die bzw. der Vorsitzende hat die Sitzungen unparteiisch zu leiten. Sie bzw. er ruft die 

Verhandlungsgegenstände auf und stellt sie zur Beratung. Will die bzw. der Vorsitzende 

zu einem Verhandlungsgegenstand selbst Stellung nehmen, so gibt sie bzw. er den 

Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung dieses Gegenstandes ab. 

 

§ 5 

Sitzungsverlauf 

 

Der regelmäßige Sitzungsverlauf wickelt sich folgendermaßen ab: 

 

a) Eröffnung der Sitzung 

b) Feststellung, der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der 

Tagesordnung 

c) Genehmigung des Protokolls über die vorhergegangene Sitzung 

d) Einwohnerfragestunde gem. § 17 der Geschäftsordnung 

e) Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung bezeichneten 

Verhandlungsgegenstände, dazu jeweils Bericht über Vorschläge der Ausschüsse 

des Kreistages 

f) Bericht der Landrätin bzw. des Landrates über wichtige Angelegenheiten 

g) Anfragen und Anregungen  

h) nichtöffentliche Sitzung 

i) Schließung der Sitzung 

 

§ 6 

Sachanträge 

 

(1) Anträge zur Aufnahme eines bestimmten Beratungsgegenstandes in die Tagesordnung 

sind schriftlich mindestens 14 Tage vor der Sitzung an die Landrätin bzw. den Landrat 

zu richten. 

 

(2) Sofern vom Antragsteller nicht abweichend erbeten, wird der Antrag vom Landrat dem 

zuständigen Fachausschuss bzw. dem Kreisausschuss umgehend zur Beratung 

überwiesen. Alle Fraktionen und Einzelmandatare erhalten zudem gleichzeitig Kenntnis 

über den Antrag und dessen Inhalt. Sofern antragstellende Einzelmandatare über kein 

Mandat im erstbefassenden Gremium verfügen, haben sie die Möglichkeit, ihren Antrag 

in dessen Sitzung mündlich zu begründen. 
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(3) Die bzw. der Vorsitzende kann verlangen, dass mündlich gestellte Anträge zu 

Gegenständen, die auf der Tagesordnung stehen, bis zur Abstimmung schriftlich 

vorgelegt werden. 

 

(4) Anträge auf Aufhebung von Beschlüssen früherer Sitzungen dürfen in die Tagesordnung 

nur aufgenommen oder in der Sitzung gestellt werden, wenn der Kreisausschuss einen 

entsprechenden Beschluss empfiehlt oder die Beschlussfassung des Kreistages mehr 

als sechs Monate zurückliegt. Dies gilt nicht, wenn sich die Sach- und Rechtslage 

wesentlich verändert hat.  

 

§ 7 

Dringlichkeitsanträge 

 

(1) Dringlichkeitsanträge zur Ergänzung der Tagesordnung müssen vor Eintritt in die 

Tagesordnung eingebracht sein. Der Kreistag beschließt über die Dringlichkeit eines 

Antrages. Eine Aussprache über die Dringlichkeit darf sich nicht mit dem Inhalt des 

Antrages, sondern nur mit der Prüfung der Dringlichkeit beschäftigen. 

(2) Der Antrag ist auf die Tagesordnung zu setzen, wenn die Dringlichkeit vom Kreistag mit 

einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder anerkannt wird. 

 

§ 8 

Beratung 

 

(1) Eine Kreistagsabgeordnete bzw. ein Kreistagsabgeordneter darf nur sprechen, wenn ihr 

bzw. ihm von der bzw. dem Vorsitzenden das Wort erteilt wird. Es darf nur zur Sache 

gesprochen werden. Zwischenfragen sind nur mit Zustimmung der bzw. des 

Sprechenden zulässig. 

 

(2) Wird das Wort gewünscht, muss sich die bzw. der Kreistagsabgeordnete durch Erheben 

der Hand bemerkbar machen. 

 

(3) Die bzw. der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen, indem 

sie bzw. er den Namen der bzw. des Kreistagsabgeordneten aufruft. Wird das Wort 

gleichzeitig von mehreren Kreistagsabgeordneten gewünscht, entscheidet die bzw. der 

Vorsitzende über die Reihenfolge. 
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(4) Die bzw. der Vorsitzende kann zur Wahrnehmung der ihr bzw. ihm nach § 63 NKomVG 

obliegenden Befugnisse jederzeit das Wort nehmen. 

 

(5) Die Landrätin bzw. der Landrat und die weiteren Beamtinnen und Beamten auf Zeit sind 

auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung zu hören. Die bzw. der Vorsitzende 

kann ihnen zur tatsächlichen oder rechtlichen Klarstellung des Sachverhalts auch 

außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldung das Wort erteilen. 

 

(6) Die Rednerinnen oder Redner erheben sich beim Sprechen grundsätzlich. Sie dürfen in 

ihren Ausführungen nicht unterbrochen werden. 

 

(7) Kreistagsabgeordnete dürfen grundsätzlich zu einem Tagesordnungspunkt der 

Tagesordnung nur einmal sprechen; ausgenommen hiervon sind 

 

a) das Schlusswort der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar vor der 

Abstimmung 

b) Richtigstellung offenbarer Missverständnisse 

c) Anfragen zur Klärung von Zweifelsfragen 

d) Anträge und Einwendungen zur Geschäftsordnung 

e) Sitzungen des Kreisausschusses (vgl. § 18) und der Fachausschüsse (vgl. § 22). 

 

Zu einem Tagesordnungspunkt dürfen Kreistagsabgeordnete grundsätzlich bis zu 10 

Minuten sprechen. Für die Begründung und für Stellungnahmen zum Haushalt können 

die ersten Sprecherinnen/Sprecher der Fraktionen bzw. Gruppen bis zu 20 Minuten 

sprechen. Die/der Vorsitzende kann die Redezeit verlängern. Bei Widerspruch 

entscheidet der Kreistag über die Verlängerung der Redezeit. Für weitere Wortbeiträge 

zum Haushalt durch andere Kreistagsabgeordnete beträgt die Redezeit pro Person 

ausschließlich 10 Minuten. 

 

(8) Während der Aussprache über einen Punkt der Tagesordnung sind nur folgende 

Anträge zulässig: 

 

a) Anträge zur Geschäftsordnung 

b) Änderungsanträge 

c) Zurückziehen von Anträgen. 
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§ 9 

Änderungsanträge 

 

Zu jedem Punkt der Tagesordnung können bis zur Abstimmung Änderungsanträge gestellt 

werden. Wird ein Änderungsantrag angenommen, so gilt der veränderte Antrag als neue 

Verhandlungsgrundlage. 

 

§ 10 

Zurückziehen von Anträgen 

 

Anträge können bis zur Abstimmung von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller jederzeit 

zurückgezogen werden. 

 

§ 11 

Anträge zur Geschäftsordnung 

 

(1) Jede und jeder Kreistagsabgeordnete kann während der Sitzung Anträge zur 

Geschäftsordnung stellen. Hierher gehören insbesondere Anträge auf 

 

a) Schluss der Debatte und Schließen der Rednerliste; diese Anträge können nur von 

Kreistagsabgeordneten gestellt werden, die zu dem Punkt nicht zur Sache 

gesprochen haben 

b) Vertagung 

c) Übergang zur Tagesordnung 

d) Verweisung an einen Ausschuss 

e) Unterbrechung der Sitzung 

f) Nicht öffentliche Behandlung einer Angelegenheit 

g) Verlängerung der Redezeit 

h) Zulassung mehrmaligen Sprechens 

i) Nichtbefassung. 

 

(2) Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außerhalb der Reihenfolge zu 

erteilen, sobald die jeweilige Rednerin oder der jeweilige Redner ihre bzw. seine 

Ausführungen beendet hat. 
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(3) Auf einen Antrag zur Geschäftsordnung gibt die bzw. der Vorsitzende zuerst der 

Antragstellerin bzw. dem Antragsteller das Wort zur Begründung und einer bzw. einem 

Abgeordneten der Fraktionen oder Gruppen sowie der Landrätin/dem Landrat die 

Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie bzw. er bringt darauf den Antrag zur Entscheidung 

durch den Kreistag. 

 

§ 12 

Persönliche Bemerkungen 

 

Auf Wortmeldungen von Kreistagsabgeordneten zu persönlichen Bemerkungen ist das Wort 

auch nach Schluss der Beratung zu erteilen. Die bzw. der Kreistagsabgeordnete darf in der 

persönlichen Bemerkung nur Angriffe zurückweisen, die in der Aussprache gegen sie bzw. 

ihn gerichtet wurden oder eigene Ausführungen berichtigen. Sie bzw. er darf dabei nicht 

länger als drei Minuten sprechen. 

 

§ 13 

Verstöße 

 

(1) Persönliche Angriffe und Beleidigungen sind von der bzw. dem Vorsitzenden sofort zu 

rügen. 

 

(2) Verstoßen eine Kreistagsabgeordnete bzw. ein Kreistagsabgeordneter gegen die 

Bestimmungen der Geschäftsordnung, so kann die bzw. der Vorsitzende sie bzw. ihn 

unter Nennung des Namens „zur Ordnung“, falls sie bzw. er vom 

Verhandlungsgegenstand abschweift, „zur Sache“ rufen. Folgt die bzw. der 

Kreistagsabgeordnete dieser Ermahnung nicht, so kann die bzw. der Vorsitzende ihr 

bzw. ihm nach nochmaliger Verwarnung das Wort entziehen. Ist einer oder einem 

Kreistagsabgeordneten das Wort entzogen, so darf sie bzw. er zu diesem Punkt der 

Tagesordnung nicht mehr sprechen. 

 

(3) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es der bzw. dem Vorsitzenden 

nicht, sie wiederherzustellen, so kann sie bzw. er die Sitzung unterbrechen; sie bzw. er 

kann die Sitzung nach Beratung mit den Vorsitzenden der Fraktionen oder Gruppen 

schließen. 
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§ 14 

Abstimmung 

 

(1) Der Beratung folgt in der Regel die Abstimmung. Anträge, über die abgestimmt werden 

soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden. Die bzw. der Vorsitzende 

hat über Sachanträge in folgender Reihenfolge abstimmen zu lassen: 

 

1. Weitergehende Anträge, bei deren Annahme die Hauptanträge und alle dazu 

gehörenden Anträge entfallen, 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge, 

3. Hauptanträge. 

  

 Im Zweifel entscheidet der Kreistag, welches der weitergehende Antrag ist. Anträge zur 

Geschäftsordnung haben Vorrang. 

 

(2) Abgestimmt wird grundsätzlich durch Erheben der Hand, in Zweifelsfällen durch 

Aufstehen. Der bzw. dem Vorsitzenden bleibt es unbenommen, eine Auszählung der 

Stimmen vorzunehmen. Die bzw. der Vorsitzende bestimmt dafür zwei 

Stimmzählerinnen bzw. Stimmzähler, um das genaue Stimmenverhältnis festzulegen. 

Die Auszählung muss erfolgen, wenn ein Kreistagsmitglied dies verlangt.  

 

(3) Die bzw. der Vorsitzende stellt die Fragen so, dass der Kreistag seine Beschlüsse mit 

der Mehrheit der auf „Ja“ oder „Nein“ lautenden Stimmen fasst. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. 

 

(4) Grundsätzlich wird offen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens einem Drittel der 

anwesenden Kreistagsabgeordneten ist namentlich abzustimmen und das Ergebnis im 

Protokoll zu vermerken. 

 

(5) Über geheime Abstimmung wird mit Mehrheit beschlossen. Die geheime Abstimmung 

hat den Vorrang vor namentlicher Abstimmung. Das Ergebnis einer geheimen 

Abstimmung wird durch zwei von der/dem Vorsitzenden zu bestimmenden 

Kreistagsabgeordneten festgestellt und der/dem Vorsitzenden mitgeteilt, die/der es 

bekannt gibt. 
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§ 15 

Anfragen 

 

Jede bzw. jeder Kreistagsabgeordnete kann Anfragen, die kreisbezogene Angelegenheiten 

betreffen, stellen. Diese müssen 14 Tage vor der Kreistagssitzung bei der Landrätin bzw. 

dem Landrat schriftlich eingereicht sein und werden schriftlich beantwortet. Sonstige 

Anfragen können auch von der Landrätin bzw. dem Landrat mündlich beantwortet werden. 

Eine Aussprache über die Beantwortung der Anfragen findet nicht statt. Eine Zusatzfrage 

des Fragestellers ist zulässig. Die bzw. der Vorsitzende kann weitere Zusatzfragen zur 

Sache zulassen. Die Anfragen und Antworten werden in das Protokoll aufgenommen. Ist die 

Antwort nicht schriftlich vorbereitet, so wird ihr wesentlicher Inhalt aufgenommen. Das 

gleiche gilt für Zusatzfragen. 

 

§ 16 

Protokoll 

 

(1) Die Landrätin bzw. der Landrat ist für das Protokoll verantwortlich. Sie bzw. er bestimmt 

die Protokollführerin oder den Protokollführer. Zur Anfertigung des Protokolls kann die 

Beratung auf Tonband aufgenommen werden. Das Tonband ist nach Genehmigung des 

Protokolls zu löschen. 

 

(2) Im Protokoll werden die wesentlichen Inhalte der Verhandlungen festgehalten, ein 

Wortprotokoll ist ausgeschlossen. Aus ihm muss ersichtlich sein, wann und wo die 

Sitzung stattgefunden hat, wer an ihr teilgenommen hat, welche Gegenstände 

verhandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche Wahlen angenommen worden sind. 

Die Abstimmungsergebnisse sind festzuhalten. Jedes Kreistagsmitglied kann verlangen, 

dass aus dem Protokoll hervorgeht, wie es abgestimmt hat; dies gilt nicht bei geheimer 

Stimmabgabe. 

 

(3) Das Protokoll ist allen Kreistagsabgeordneten spätestens 14 Tage nach jeder Sitzung zu 

übersenden. Einwendungen gegen das Protokoll dürfen sich nur gegen die Richtigkeit 

der Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs und des Inhalts der Beschlüsse richten. 

Werden gegen die Fassung des Protokolls Einwendungen erhoben, die sich nicht durch 

Erklärungen der Protokollführerin bzw. des Protokollführers oder der Landrätin bzw. des 

Landrats beheben lassen, so entscheidet der Kreistag. 
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§ 17 

Einwohnerfragestunde 

 

(1) Vor einer öffentlichen Kreistagssitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt. Die 

Fragestunde wird von der/ dem Vorsitzenden geleitet. Sie soll 30 Minuten nicht 

überschreiten. 

 

(2) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner des Landkreises kann Fragen zu 

Tagesordnungspunkten von Kreistagssitzungen und anderen Kreisangelegenheiten des 

Landkreises stellen. In den Fachausschüssen darf sich die Fragestellung lediglich auf 

den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Gremiums beschränken. Die Fragestellerin/der 

Fragesteller kann bis zu 2 Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand ihrer/seiner ersten 

Frage beziehen, stellen. Für die Frage stehen höchstens 3 Minuten zur Verfügung. Die 

Fragen werden von der bzw. dem Vorsitzenden oder der Landrätin bzw. dem Landrat 

beantwortet. Eine Diskussion über die Fragen oder Antworten findet nicht statt. 
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II. Abschnitt 

- Kreisausschuss - 

 

§ 18 

Geschäftsgang und Verfahren des Kreisausschusses 

 

Für den Geschäftsgang und das Verfahren des Kreisausschusses gelten die Vorschriften 

des I. Abschnittes für den Kreistag mit Ausnahme des § 17 entsprechend, soweit nicht 

gesetzliche Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Geschäftsordnung dem 

entgegenstehen. 

 

§ 19 

Ladungsfrist und Form der Einberufung des Kreisausschusses 

 

Die regelmäßige Ladungsfrist beträgt eine Woche. Sie gilt als gewahrt, wenn Ladungen acht 

Tage vor der Sitzung zur Post gegeben bzw. elektronisch versandt worden sind. In Eilfällen 

bestimmt die Landrätin bzw. der Landrat Form und Frist der Ladung. Einladung und 

Tagesordnung sind allen übrigen Kreistagsabgeordneten nachrichtlich zuzuleiten. 

 

§ 20 

Zusammenwirken der Ausschüsse des Kreistages mit dem Kreisausschuss 

 

Der Kreisausschuss nimmt, soweit erforderlich, zu den Beratungsergebnissen der 

Kreistagsausschüsse Stellung. 

 

§ 21 

Protokoll des Kreisausschusses 

 

Die Protokolle über die Sitzungen des Kreisausschusses werden allen 

Kreistagsabgeordneten übersandt. Der Inhalt ist vertraulich zu behandeln. 
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III. Abschnitt 

- Ausschüsse - 

§ 22 

Geschäftsgang und Verfahren der Ausschüsse 

 

(1) Für Geschäftsgang und Verfahren der Ausschüsse des Kreistages und der Ausschüsse 

nach besonderen Rechtsvorschriften gelten die Vorschriften des I. Abschnittes für den 

Kreistag entsprechend, soweit nicht gesetzliche Regelungen oder Bestimmungen dieser 

Geschäftsordnung dem entgegenstehen. 

 

(2) Der Ausschuss kann beschließen, anwesende sachverständige Personen zum 

Gegenstand der Beratung zu hören. 

 

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind grundsätzlich öffentlich. 

 

(4) Einladung und Tagesordnung für Ausschuss-Sitzungen sind allen übrigen 

Kreistagsabgeordneten nachrichtlich zuzuleiten.  

 

(5) Folgende Ausschüsse werden vom Kreistag gebildet: 

- Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales 

- Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz 

- Ausschuss für Bauen und Liegenschaften 

- Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz 

- Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 

- Jugendhilfeausschuss 

 

(6) Sollten die vom Kreistag gewählten Fachausschuss-Mitglieder verhindert sein, so steht 

den Kreistagsfraktionen das Recht zu, einem ihrer Mitglieder die Vertretung zu 

übertragen (Ausnahme: Jugendhilfeausschuss). 

 

(7) In die nachfolgend aufgeführten Ausschüsse beruft der Kreistag Bürgervertreter bzw. 

Bürgervertreterinnen: 

- Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales 

- Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz 

- Ausschuss für Bauen und Liegenschaften 

- Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz 

- Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (nur für die Bereiche Kultur und Sport). 
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(8) Die stellvertretenden Ausschussvorsitzenden werden vom Fachausschuss direkt 

bestimmt. 

 

§ 23 

Protokolle von Ausschuss-Sitzungen 

 

Die Protokolle von Ausschuss-Sitzungen werden allen Kreistagsabgeordneten auf Wunsch  

übersandt. 
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IV. Abschnitt 

– Digitale Gremienarbeit – 

 

§ 24 

Kreistags- und Bürgerinformationssystem 

 

1. Bürgerinformationssystem 

Öffentliche Bekanntmachungen sowie Vorlagen und Protokolle des öffentlichen Teils 

der Sitzungen des Kreistages und der Fachausschüsse werden der Öffentlichkeit im 

Internet-Modul des Bürgerinformationssystems zur Verfügung gestellt, soweit nicht 

das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner einer Veröffentlichung 

entgegenstehen. 

 

2. Kreistagsinformationssystem 

Sämtliche Vorlagen sowie Einladungen und Protokolle des öffentlichen und nicht 

öffentlichen Teils der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der 

Fachausschüsse werden im Internet-Modul des Kreistagsinformationssystems nur 

den Kreistagsmitgliedern und den nicht dem Kreistag angehörigen betreffenden 

Ausschussmitgliedern passwortgeschützt sowie den betreffenden Beschäftigten der 

Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt. 

Ebenso wird in den Fällen der Ziffer 1 verfahren, wenn das öffentliche Wohl oder 

berechtigte Interessen Einzelner einer Veröffentlichung entgegenstehen. 

 
3. Die Daten der Kreistagsmitglieder, der Parteien und Fraktionen werden in den 

Internet-Modulen des Kreistags- und Bürgerinformationssystems veröffentlicht 

(Name, Funktionen, Mitgliedschaften, Adresse und E-Mail-Adresse) soweit von den 

Betroffenen nichts Anderes erklärt worden ist. 

 

4. Soweit keine anderslautenden Beschlüsse vorliegen, findet die „Richtlinie für die 

digitale Gremienarbeit im Kreistag des Landkreises Peine“ in der jeweils gültigen 

Fassung Anwendung. 
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V. Abschnitt 

- Schlussbestimmungen - 

 

§ 25 

Außerkraftsetzen der Geschäftsordnung 

 

Der Kreistag und der Kreisausschuss können für die Dauer einer Sitzung oder für einzelne 

Verhandlungsgegenstände die Aufhebung oder Änderung von Bestimmungen dieser 

Geschäftsordnung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen stimmberechtigten 

Mitgliederzahl beschließen. 

 

§ 26 

Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt am 24.06.2020 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss, die 

Kreistagsausschüsse und die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften gebildeten 

Ausschüsse vom 06.12.2017 außer Kraft. 

 

Peine, den 24.06.2020 

 

 

 

Einhaus 

Landrat 



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Personal und Service

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/672

öffentlich

09.06.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: --- Kosten (Betrag in €): ---

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Öffentliche Einsichtnahme Bewerbungsunterlagen im 
Kreistagsinformationssystem ALLRIS
Beschlussvorschlag:
Die im Kreistagsinformationssystem ALLRIS öffentlich einsehbar abgelegten Anlagen zu 
Beschlussvorlagen der seit 2018 ausgeschriebenen Stellen der Besoldungsgruppen ab A 13 
BBesG werden aus dem System entfernt.
Dies gilt analog für private Angaben in den Beschlussvorlagen; diese werden geschwärzt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Die eigentlichen Personalentscheidungen bezüglich der betroffenen Beamtinnen und 
Beamten waren korrekterweise in öffentlicher Sitzung getroffen worden. Den 
Kreistagsabgeordneten standen jeweils die zur Entscheidung erforderlichen Unterlagen 
(Vorlagen samt Anlagen) zur Verfügung. Mit Blick auf den zu beachtenden 
Persönlichkeitsschutz der Einzelnen sind die der jeweiligen öffentlichen Vorlage beigefügten 
persönlichen Unterlagen nunmehr dem ungehinderten Zugang der Öffentlichkeit zu 
entziehen.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes sind persönliche Angaben in den 
Beschlussvorlagen unkenntlich zu machen.

Ziele / Wirkungen:
Entfällt.



Ressourceneinsatz:
Entfällt.

Schlussfolgerung:
Entfällt.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Schule, Kultur, Sport

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/643

öffentlich

08.05.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung) 18.06.2020 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): ab 2021: 6.700 €/p.a.

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Braunschweigische Landschaft e.V.: Aufstockung der 
Personalkosten in der Geschäftsstelle
Beschlussvorschlag:
Der Landkreis Peine beteiligt sich an der Aufstockung der Personalkosten in der 
Geschäftsstelle der Braunschweigischen Landschaft e. V. (BSL) entsprechend des 
Umlageschlüssels.

Sachdarstellung
Die Braunschweigische Landschaft e.V. (folgend BSL) versteht sich als Informations- und 
Kommunikationsforum für ehrenamtliches kulturelles Engagement im Braunschweiger Land.  
Dabei umfasst sie die Regionen Salzgitter, Wolfenbüttel, Helmstedt, Wolfsburg, 
Braunschweig und Peine. Mittels 11 Arbeitsgruppen zu vielfältigen Themen wie Plattdeutsch, 
Museum aber auch Weiterbildung und Denkmalpflege steht der Verein auch für die 
kulturthemenspezifische Weiterentwicklung des Peiner Landes dar. 

Die in den Arbeitsgruppen entstehenden „Kulturprodukte“ werden durch den Verein 
unterstützt und direkt mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Der Verein hat eine 
Geschäftsstelle, die sich durch die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre einem 
wachsenden Aufwand in der fachgerechten Betreuung ihrer, durch den durch alle 
Kommunen besetzten erweiterten Vorstand, selbst gestellten Ziele konfrontiert sieht.



Der Landkreis Peine finanziert als Mitglied der BSL, gemäß § 11 Abs. 2 der aktuellen 
Satzung, den Verein, neben der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen auch durch Beteiligung an 
der Personal- und Mietkostenumlage. Die Höhe der Umlage wird durch die 
Mitgliederversammlung jährlich beschlossen. Am 27.01.2020 fand die satzungsgemäße 
Mitgliederversammlung der BSL statt. Die Delegierten haben Vorsitzende und 
Geschäftsführung qua Beschluss gebeten, im Zusammenhang mit der notwendigen 
Aufstockung der Geschäftsstelle auf die Mitgliedskommunen zuzugehen.

In der 34. ordentlichen Mitgliederversammlung der BSL e.V. am 31.01.2017 haben die 
Delegierten (hier: Herr Marotz und Herr Ahlers) der Mitgliedskommunen der BSL ein 
Strategiepapier zur Neuausrichtung des Vereins beschlossen, das seitdem durch die 
Geschäftsstelle und die ehrenamtlichen Arbeitsgruppen der Braunschweigischen Landschaft 
erfolgreich umgesetzt wurde und insbesondere in Bezug auf die enge Zusammenarbeit mit 
den Kulturverwaltungen der Mitgliedskommunen im Arbeitskreis Kulturverwaltungen, den 
spürbaren Rückfluss der Projekte und (Dritt-)Mittel in die Mitgliedskommunen sowie die 
(Re-)Aktivierung der Arbeitsgruppen durch maßgebliche Unterstützung der Geschäftsstelle 
nach einer Evaluierung positiv zu bewerten ist.
In der Mitgliederversammlung der Braunschweigischen Landschaft e.V. am 27.01.2020 hat 
die Geschäftsführung deshalb folgenden Vorschlag zur Personalsituation der Geschäftsstelle 
unterbreitet:

Um die Geschäftsstelle im Sinne der in der Neustrukturierung formulierten Ziele 
handlungsfähig zu halten, wird angestrebt, die Stelle „Projektassistenz/Betreuung der 
Ehrenamtlichen“ von derzeit 25 Std./Woche auf 30 Std./Woche in 2020 und auf 39 Std./ 
Woche ab 2021 zu erhöhen und in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis umzuwandeln.

Absehbar würde dieser Vorschlag eine Erhöhung der Personalkosten

um 17.000 € auf 120.000 € in 2020,
um 15.000 € auf 135.000 € in 2021 und
um 13.000 € auf 148.000 € ab 2022

nach sich ziehen.

Zur Finanzierung der o.g. Stelle wurden im Rahmen der Mitgliederversammlung drei
Varianten diskutiert:

1. Vollständige Finanzierung aus Eigenmitteln BSL ohne Erstattung durch 
Mitgliedskommunen,

2. Anteilige Finanzierung der Personalkosten durch Mitgliedskommunen, mit 
Eigenanteil BSL,

3. Vollständige Finanzierung durch Mitgliedskommunen.

Um den Projekten der ehrenamtlichen Arbeitsgruppen nicht kontinuierlich finanzielle Mittel 
zur Finanzierung von Personalkosten zu entziehen, hat sich die Mitgliederversammlung 
einstimmig für Variante 2 und ab 2022 für Variante 3 entschieden.  Diese sieht vor, dass 
die Personalkosten ab 2020 anteilig und ab 2022 vollständig von den Mitgliedskommunen 
getragen werden.

Finanzierungsmodell:
Auf die beteiligten jeweiligen Mitgliedskommunen würden lt. Umlageschlüssel nach EW 
(Stichtag 30.09.2018, Nds. Landesamt für Statistik, Zahlen gerundet, Grundlage 
Personalkostenabrechnung 2018) entfallen:



Kommune % 2019 2020 2021 2022
Stadt Braunschweig 30,13 31.033,90 € 36.156,00 € 40.675,50 € 44.592,40 €

Stadt Wolfsburg 15,09 15.542,70 € 18.108,00 € 20.371,50 € 22.333,20 €

Stadt Salzgitter 12,75 13.132,50 € 15.300,00 € 17.212,50 € 18.870,00 €

Landkreis Helmstedt 11,12 11.453,60 € 13.344,00 € 15.012,00 € 16.457,60 €

Landkreis Peine 16,31 16.799,30 € 19.572,00 € 22.018,50 € 24.138,80 €
LK Wolfenbüttel 14,60 15.038,00 € 17.520,00 € 19.710,00 € 21.608,00 €

100 103.000,00 € 120.000,00 € 135.000,00 € 148.000,00 €

Die zeitliche Aufstockung der Stelle wird sich langfristig nur auf die Stromkosten auswirken, 
da die Stelle bereits besteht und es in diesem Fall nur zu einer Aufstockung der Stunden 
kommt. Diese Kosten werden durch die Braunschweigische Landschaft e.V. getragen.   

Ziele / Wirkungen:
Der konsequente Ausbau der Geschäftsstelle der BSL e.V. und die dadurch weiterführende 
Vernetzung, Sichtbarkeit und Unterstützung durch die überregionale Veranstaltungsplanung 
und -durchführung im ehrenamtlichen Bereich, werden Kernbereiche der Kulturentwicklung 
im Peiner Land unterstützt und die entwickelten Netzwerke in überregionale Veranstaltungen 
eingebunden. Anzuführen sind hier beispielsweise die Veranstaltung Jazz im Park am 30. 
Juni 2019 in Edemissen-Abbensen bei der sich viele Ortsvereine präsentieren und 
engagieren konnten. Der Kontakt zu Stiftungen, wie beispielsweise der Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz wird durch die strukturelle Nähe ebenfalls erleichtert 
(Handlungsempfehlung 36 des Kulturentwicklungsplans).  

Ressourceneinsatz:
Im Haushalt 2020 sind Mittel in Höhe von 33.000 € eingestellt, davon sind 13.000 € als 
Mitgliedsbeitrag (seit 2008) sowie Miet/ Nebenkosten in Höhe von 2.500 € als auch 
Personalkosten in Höhe von 17.500 € veranschlagt. Sowohl bei der Abrechnung der Miet-/ 
Nebenkosten als auch bei den Personalkosten gab es in den letzten Jahren unterschiedliche 
Schwierigkeiten, sodass die Abrechnungen in unterschiedlichen Jahren erfolgten. In 2020 
sollten die Abrechnungen wieder im normalen Turnus erfolgen. Da die Stadt Braunschweig 
die Kosten für die Stelle in 2020 verauslagt erfolgt die Abrechnung erst in 2021. Folglich sei 
in der Haushaltsaufstellung für 2021 der Ansatz um 6.700 € (2.100 € aus 2020 + 4.600 € in 
2021) zu erhöhen, für die Finanzplanung 2022/2023/2024 sei der Ansatz ebenfalls um 6.700 
€ anzupassen. Der zu fassende Beschluss stellt daher zunächst eine Absichtserklärung dar.

Schlussfolgerung:
Aufgrund der   dargestellten Vorteile und der Stärkung der Betreuung des kulturellen 
Ehrenamts (97%) im Peiner Land ist es besonders wichtig, dass sich der Landkreis Peine an 
der Aufstockung der Personalkosten in der Geschäftsstelle der Braunschweigischen 
Landschaft e. V. (BSL) entsprechend des Umlageschlüssels beteiligt.

Anlagen
-



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Ordnungswesen

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/647

öffentlich

12.05.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: Ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Rettungsdienst: Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern
Beschlussvorschlag:
Die Entgelte werden ab dem 01.06.2020 gemäß der vorliegenden Entgeltvereinbarung 
erhoben.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:

Gemäß § 15 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vereinbart 
der Träger des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern auf Basis der vereinbarten 
wirtschaftlichen Gesamtkosten und der voraussichtlichen Einsatzzahlen für seine 
Rettungsdienstleistungen privatrechtliche Entgelte. Die Summe der Entgelte muss die 
vereinbarten Gesamtkosten decken.

Für das Betriebsjahr 2020 wurden nach § 14 Abs. 1 NRettDG betriebswirtschaftliche 
Gesamtkosten in Höhe von 8.376.437,00 € mit den Kostenträgern vereinbart. Zur Ermittlung 
der ab dem 01.06.2020 zugrunde zu legenden Entgelte erhöhen sich diese Gesamtkosten 
um 1.087.512,00 €. Hierbei handelt es sich um noch bestehende Forderungen aus 
Vorjahren. 

Die jeweiligen Entgelte werden grundsätzlich ganzjährig kalkuliert, treten allerdings mit 
politischer Beschlussfassung und vorheriger Zustimmung der Kostenträger in Kraft.  



Die Entgelte ab dem 01.06.2020 werden danach wie folgt angepasst:

Einsatzzahlen Entgelte 
in €

Abweichung 
in €Leistungsart IST 

2019
Hochrechnung 

2020
seit 

01.11.2019
ab 

01.06.2020
Krankentransport 
(KT)

6.860 6.808 187,00 169,00 - 18,00

Km-Pauschale KT* 3,50 3,50 +/- 0
Notfallrettung (NfR) 11.350 11.408 530,00 537,00  -  7,00
Km-Pauschale NfR** 4,40 4,40 +/- 0
Notarzteinsatz 1.635 1.628 739,00 783,00 + 44,00
Fehleinsätze (nachrichtl.) 3.356

*  die km-Pauschale wird ab dem 11. Km erhoben
** die km-Pauschale wird ab dem 31. Km erhoben

Ziele / Wirkungen:

Mit Abschluss der Entgeltvereinbarung wird eine rechtsverbindliche Einigung zwischen den 
Kostenträgern im Rettungsdienst und dem Landkreis Peine über die Erhebung von 
privatrechtlichen Entgelten im Rettungsdienst geschlossen.

Ressourceneinsatz:

Die finanziellen Ressourcen werden durch die Kostenträger im Rahmen der 
abrechnungsfähigen Einsätze bereitgestellt. Über- und Unterdeckungen werden im Jahr 
2021 verrechnet.

Schlussfolgerung:
Mit Zustimmung zur Beschlussvorlage werden die rechtlichen Vorgaben des Landes 
Niedersachsen eingehalten. 

Anlagen
Entgeltvereinbarung 2020
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Vertragsnummer: 41 07 109 
 

Vereinbarung 
über die Erhebung von Entgelten im Rettungsdienst 

gemäß § 15 des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes (NRettDG) 
 

Zwischen 
 

dem Landkreis Peine 
Der Landrat 
Burgstraße 1 
31224 Peine 

(Träger des Rettungsdienstes) 
 

und 
 

der AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen,  
Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover 

 
den Ersatzkassen 

 Techniker Krankenkasse (TK) 

 BARMER 

 DAK-Gesundheit 

 Kaufmännische Krankenkasse - KKH 

 Handelskrankenkasse (hkk) 

 HEK - Hanseatische Krankenkasse 
 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
 

             Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Niedersachsen 

Schillerstr. 32, 30159 Hannover 
 

SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse,  
Im Haspelfelde 24, 30173 Hannover 

 
KNAPPSCHAFT – Regionaldirektion Nord 

Siemensstr. 7, 30173 Hannover 
 

BKK Landesverband Mitte 
Eintrachtweg 19, 30173 Hannover 

 
IKK classic,  

Tannenstraße 4 b, 01099 Dresden 
zugleich handelnd als Vertreterin der 

BIG direkt gesund, IKK gesund plus, IKK Nord, IKK Südwest 
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Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - DGUV, Landesverband Nordwest, 
Hildesheimer Str. 309, 30519 Hannover 

 
(Kostenträger) 

 
wird folgende Vereinbarung über die Erhebung von Entgelten im Rettungsdienst geschlossen: 
 
 
 

§ 1 Allgemeines  
 
(1) Für den Zeitraum vom 01. Jan. 2020 bis 31. Dez. 2020 werden zwischen den Vertragspar-
teien Gesamtkosten in Höhe von 8.376.437 EURO vereinbart. Als Entgeltberechnungsgrund-
lage werden zwischen den Vertragsparteien 9.463.949,00 Euro vereinbart. Die Abweichung zu 
den in Satz 1 genannten Gesamtkosten resultiert aus der kumulierten Unterdeckung aus Vor-
jahren in Höhe von 1.087.512 EURO. 
 
(2) Überdeckungen und Unterdeckungen werden gemäß den Richtlinien des Landesausschus-
ses Rettungsdienst ermittelt und Ausgleiche entsprechend dieser Richtlinien vorgenommen. 
 
(3) Die durch die Beauftragten im Rettungsdienst eingestellten Personalkosten (BAB, Stand 
31. Mrz. 2020, Hilfskostenstellen Zeile 1-4) sind durch handelsrechtlich anerkannte Belege den 
Kostenträgern bzw. einer beauftragten Prüfeinrichtung nachzuweisen. Von den dort einge-
stellten 5.075.854 € sind 4.800.000 € in  die Entgeltberechnungsgrundlage eingeflossen. Aus 
dem Personalgutachten sind Kosten für Personalaufwand in den Punkten Rufbereitschaft, 
Desinfektion, MPG-Beauftragter, Materialwirtschaft und Qualitätsmanagement strittig.  Strit-
tig ist weiterhin der Umfang des in die Personalbedarfsberechnung einzubeziehenden Anteils 
für Umkleide- und Rüstzeiten. Die wirtschaftlichen Kosten werden durch die Kostenträger an-
erkannt. Die ermittelten Differenzen (Über- und Unterzahlungen) zu den durch die Beauftrag-
ten eingestellten Kosten werden im Jahr 2021 verrechnet. Die Kostenträger behalten sich vor, 
nach Prüfung der Unterlagen im Einzelfall weitere Unterlagen zur Klärung anzufordern. 
 
(4) Die durch Firma Daetz eingestellten Beträge in den Zeilen 22, 24 und 39 des BAB sind strit-
tig. Vom Gesamtbetrag in Höhe von 41.025 € sind 36.270 € in die Entgeltberechnungsgrund-
lage eingeflossen. Die abschließend anzuerkennenden Kosten sind noch zu verhandeln oder 
durch die Schiedsstelle festzustellen. 
 
(5) Die Gesamtkosten 2020 können in folgenden Punkten nachverhandelt werden: 
 

 Bei Bedarfsplananpassungen 

 Leitstelle – Da die Kosten der IRLS Braunschweig für 2020 noch nicht verhandelt sind, 
ist in den Gesamtkosten vorläufig ein Betrag in Höhe von 452.149 € eingestellt. 

 Die Kosten für die Notarztgestellung können bei einem Ausscheiden des Klinikums 
Peine aus der Versorgung nachverhandelt werden. 

 Zusätzlicher Aufwand und Einsatzmehrleistungen im Rettungsdienst zur Bewältigung 
der Corona-Pandemie: wenn es keine Bundesmittel gibt oder andere - ggf. erst in den 
nächsten Monaten erstellte oder in Kraft tretende - gesetzliche Regelungen greifen 
(z.B. Ausrufung des Katastrophenfalls; andere Kostenträger), können Kosten für eine 
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befristete Bedarfsplan-Ausweitung, Personal, Material und Aufwand für Einsatzmehr-
leistungen nachverhandelt werden. Minderaufwand in den genannten oder anderen 
Positionen ist entsprechend darzustellen und gegenzurechnen. Die Abwicklung er-
folgt dann im Rahmen einer IST-Bewertung 
 

 Personalkosten der Beauftragten – Seitens der Kostenträger wird das Personalgutach-
ten (Stellenumfang) nicht vollumfänglich anerkannt. Der Träger des Rettungsdienstes 
ruft in dieser Angelegenheit die Schiedsstelle an. Bei Vorlage eines anerkannten 
Schiedsspruches, bzw. bei Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils eines Verwaltungs-
gerichtes werden die daraus entstehenden Kosten anerkannt (siehe auch § 1 Absatz 
3). 

 
 
(6) In den Gesamtkosten 2020 sind 263.802 EURO für die Umsetzung des Notfallsanitäterge-
setzes (Ausbildung und Ergänzungsprüfungen) enthalten. Dies umfasst 8 Auszubildende 
beim ASB, 4 Auszubildende bei Firma Daetz und 7 Auszubildende beim DRK, sowie Ergän-
zungs- bzw. Vollprüfungen für 5 Mitarbeiter und 2 berufsbegleitende Ausbildungen. Für 1 
Mitarbeiter ist die Ausbildung zum Praxisanleiter vorgesehen, 1 Mitarbeiter nimmt an einer 
Fortbildung für Praxisanleiter teil. Ein Nachweis über das fortlaufende Bestehen der Ausbil-
dungsverhältnisse und die Anzahl der erfolgten Ergänzungs- bzw. Vollprüfungen ist den Kos-
tenträgern jährlich bis zum 28.02. des Folgejahres zur Verfügung zu stellen. Sollte sich die 
Anzahl der Auszubildenden oder der Ergänzungsprüfungen verringert haben, sind die Min-
derkosten im Rahmen der nächsten Entgeltvereinbarung auszugleichen. 
 
 
(7) Den vereinbarten Entgelten liegen folgende zu erwartende abrechenbare Einsatz- und Ki-
lometerleistungen zugrunde 
 
Notfalleinsätze:                          11.408 mit 84.000 Kilometern außerhalb der 

Einsatzpauschale 
Qual. Krankentransporteinsätze:   6.808 mit 155.000 Kilometern außerhalb der  

Einsatzpauschale 
Notarzteinsätze:     1.628   
 
 

§ 2 Entgelte 
 

(1) Die Kostenträger zahlen ab dem 01. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021 die im Folgenden fest-
gelegten Entgelte für jeden gemäß § 2 Abs. 2 NRettDG beförderten oder versorgten Patienten. 
 
(2) Alle Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass gegenüber den gesetzlichen Kranken-
kassen der Datenträgeraustausch nach § 302 SGB V für die Abrechnung gilt. Die vereinbarten 
Entgelte werden nach dem bundeseinheitlichen Positionsnummernverzeichnis verschlüsselt.  
 
(3) Notfalleinsatz (mit Sondersignal) 

 Die Einsatzpauschale beträgt (incl. 30 Kilometer)        537,00 EURO  
Fahrt zum Krankenhaus    Positionsnummer: 3 1 01 01 
Verlegungsfahrt     Positionsnummer: 3 1 01 03     
Sonstiges      Positionsnummer: 3 1 01 00 
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Für jeden weiteren Kilometer                                    4,40 EURO 
                                                                                   Positionsnummer: 3 1 39 00 

(4) Qualifizierter Krankentransporteinsatz 

 Die Einsatzpauschale beträgt (incl. 10 Kilometer) 169,00 EURO   
Fahrt zum Krankenhaus     Positionsnummer: 41 01 01 
Krankenhausentlassung     Positionsnummer: 49 01 01 
Verlegungsfahrt      Positionsnummer: 41 01 03     
Amb. Behandlung außerhalb eines Krankenhauses  Positionsnummer: 41 01 20  
Dialysefahrt      Positionsnummer: 41 01 52  
Sonstiges      Positionsnummer: 41 01 00 

 
Für jeden weiteren Kilometer    3,50 EURO    

Positionsnummer: 4 1 39 00  
 
 
(5) Notarzteinsatz 

 Für den Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) wird grds. je versorgten Verletzten 
oder Erkrankten eine Pauschale von              506,00 EURO berechnet. 
(Ohne Notarztkosten)     Positionsnummer: 2 0 12 00  
 
Für den Einsatz eines Notarztes wird grds. je versorgten Verletzten oder Erkrankten eine 
zusätzliche Pauschale von    277,00 EURO berechnet. 

Fahrt zum Krankenhaus     Positionsnummer: 29 12 01     
Verlegungsfahrt      Positionsnummer: 29 12 03     
Behandlung vor Ort (kein Transport)   Positionsnummer: 29 12 40 
 

(6) Nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind Hilfeleistungen durch Sanitätsdienste, bei Ver-
anstaltungen, bei denen der Veranstalter den Sanitätsdienst bereitstellt oder bereitzustellen 
hat. 
 
(7) Einsätze ohne jede medizinische Hilfeleistung am Einsatzort und Todesfeststellungen sind 
Fehleinsätze und nicht vergütungsfähig.  
 
(8) Die Mitfahrt von Begleitpersonen ist kostenfrei. 
 
(9) Vom Träger des Rettungsdienstes müssen auch gegenüber Dritten ausschließlich die in die-
sem Vertrag vereinbarten Entgelte berechnet werden.  
 
(10) Für Leistungsempfänger, die kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung und 
nicht gesetzlich unfallversichert sind, obliegt die Begleichung der Entgelte dem Entgeltschuld-
ner. Entgeltschuldner ist, wer den Rettungsdienst für Beförderungen und (ambulante) ret-
tungsdienstliche Hilfeleistungen/Behandlungsmaßnahmen in Anspruch nimmt. Im Fall einer 
berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag ist der Geschäftsherr i. S. d. § 677 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB) Entgeltschuldner. Entgeltpflichtig ist auch der Auftraggeber (z. B. 
Krankenhäuser, die den Rettungsdienst mit der Durchführung sog. Konsiliarfahrten beauftra-
gen). Entgeltschuldner ist außerdem derjenige, der entweder vorsätzlich oder grob fahrlässig 
die Alarmierung eines Rettungsmittels grundlos auslöst (z. B. missbräuchliche Alarmierung) 
oder durch sein Verhalten oder seinen Zustand berechtigten Anlass zur Alarmierung gibt. Bei 
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nicht oder beschränkt geschäftsfähigen Personen gelten hinsichtlich der Entgeltpflicht die 
Bestimmungen des BGB. Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
(11) Sofern ein qualifizierter Krankentransport nicht durch einen Vertragsarzt oder eine ärzt-
lich geleitete Einrichtung (z. B. Krankenhaus, Reha-Einrichtung) veranlasst wurde und daher 
keine ärztliche Verordnung vorliegt, weist der Träger die Notwendigkeit des qualifizierten 
Krankentransportes anhand des Einsatzprotokolls (gemäß Beschluss des Landesauschusses 
Rettungsdienst; Nds. MBl. Nr. 19 / 2006 S. 566) nach. Ein Vergütungsanspruch besteht nur, 
wenn die Notwendigkeit des qualifizierten Krankentransports durch die vollständigen und 
korrekten Angaben im Einsatzprotokoll begründet ist und der Einsatz über die Rettungsleit-
stelle angenommen und disponiert wurde. Hingegen ist bei Entlassungs- oder Verlegungs-
fahrten sowie bei ärztlichen Krankenhauseinweisungen weiterhin eine ärztliche Verordnung 
zwingend notwendig.  
 
(12) Es gelten die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von 
Krankenfahrten, Krankentransportleistungen und Rettungsfahrten (Krankentransport-Richtli-
nien) in der jeweiligen Fassung. 
 
 

§ 3 Zahlungspflicht 
 
 
(1) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Inanspruchnahme einer Leistung im Sinne des § 2 Abs. 
2 NRettDG. 

 
 

§ 4 Entgeltveranlagung, Fälligkeit 
 
(1) Die Abrechnung der Entgelte erfolgt durch den Landkreis Peine (Institutionskennzeichen: 600 
373 147). Änderungen sind rechtzeitig vorher bekannt zu geben. 
 
(2) Die Zahlung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Rechnungseingang bei dem jeweiligen 
Kostenträger. Die Frist beginnt mit dem Eingang der Abrechnung bei dem Kostenträger oder 
der von ihm benannten Abrechnungsstelle. Als Zahltag gilt der Tag der Überweisung oder 
Übersendung von Zahlungsmitteln oder der Tag der Übergabe des Überweisungsauftrages an 
ein Geldinstitut.  Fällt der Fälligkeitstag auf einen Feiertag oder einen Samstag oder Sonntag, 
verschiebt sich das Ende der Zahlungsfrist auf den nächstfolgenden Werktag. 
 
(3) Beanstandungen müssen innerhalb von 12 Monaten nach Rechnungseingang schriftlich 
geltend gemacht werden. Rückforderungen können - auch ohne Einverständnis des Vertrags-
partners/Beförderers – mit einer nachfolgenden Abrechnung verrechnet werden. Spätere 
Rückforderungen können nur mit dem Einverständnis des Vertragspartners/Beförderers ver-
rechnet werden; es sei denn, es liegt eine unerlaubte Handlung des Vertragspartners/Beför-
derers vor. 
 
(4) Mit Zahlung des vereinbarten Entgeltes sind sämtliche Forderungen des Trägers des Ret-
tungsdienstes gegenüber dem Zahlungspflichtigen ausgeglichen. 
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(5) Zahlungen an eine Abrechnungsstelle erfolgen mit schuldbefreiender Wirkung für die Kos-
tenträger, wenn die Abrechnungsstelle Originalabrechnungsunterlagen einreicht. Die schuld-
befreiende Wirkung tritt auch dann ein, wenn die Rechtsbeziehungen zwischen der Abrech-
nungsstelle und dem Träger des Rettungsdienstes mit einem Mangel behaftet sind. Schädigt 
die Abrechnungsstelle anlässlich der Abrechnungen die Kostenträger, so haften der Träger des 
Rettungsdienstes und die Abrechnungsstelle (vgl. § 278 BGB). 
 
(6) Der Träger des Rettungsdienstes und seine Beauftragten sind nicht berechtigt, gegenüber 
dem Versicherten oder seinen Angehörigen zusätzliche Zahlungen neben den vereinbarten 
Entgelten nach § 2 zu fordern oder anzunehmen.  
 
(7) Die Rechnung ergeht an die gesetzliche Krankenkasse oder an die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung, wenn der Schuldner entsprechend versichert ist und dort ein Leistungsan-
spruch besteht. 
Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und Unfallversicherung sind insoweit Ent-
geltschuldner. 
 

 
§ 5 Statistik 

 
 

Der Träger des Rettungsdienstes stellt den Kostenträgern vierteljährlich, spätestens einen Mo-
nat nach Ablauf des Quartals, eine Excel-Einsatzstatistik zur Verfügung. 
 
 

 
§ 6 Datenschutz und Schweigepflicht 

 
(1) Der Träger und seine Beauftragten sind verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestim-
mungen (EU-DSGVO, SGB X, Landesdatenschutzgesetz, BDSG) einzuhalten.  
 
(2) Der Träger und seine Beauftragten haben die Maßnahmen zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit gem. Art. 32 EU- DSGVO insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 
EU-DSGVO herzustellen und einzuhalten.   
 
(3) Der Träger und seine Beauftragten verpflichten sich, die im Rahmen dieses Vertrages be-
kanntwerdenden Daten wie beispielsweise Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, personenbe-
zogene Daten von Versicherten (wie z. B. Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Diagno-
sen und Krankheiten usw.) sowie alle zur Kenntnis gelangenden Informationen und Unterla-
gen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Vertraulichkeitsverpflich-
tung gilt über die Dauer dieses Vertrages hinaus.   
 
(4) Die Daten dürfen nur im Rahmen der im Vertrag genannten Zwecke verarbeitet und ge-
nutzt und nicht länger gespeichert werden, als es für die Leistungserbringung und Abrechnung 
erforderlich ist. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben von dieser Regelung unberührt. 
  
(5) Der Träger und seine Beauftragten sind verpflichtet, gemäß Art. 9 Abs. 3 EU-DSGVO für die 
Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen nur Personen einzusetzen, die auf die Ver-
traulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz 
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vertraut gemacht wurden sowie regelmäßig informiert und angewiesen werden (Datenge-
heimnis). Die Geheimhaltungspflicht reicht über das Vertragsende hinaus.  
  
(6) Der Träger und seine Beauftragten unterliegen hinsichtlich der Patientin/des Patienten und 
dessen/deren Daten nach den oben aufgeführten Absätzen der Schweigepflicht. Ausgenom-
men hiervon sind Angaben gegenüber den behandelnden Ärzten, dem Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK) und der leistungspflichtigen Krankenkasse, soweit sie zur Erfüllung 
der gesetzlichen Aufgaben der Krankenkassen erforderlich sind. 
 
 
 

§ 7 Inkrafttreten, Gültigkeit 
 
 

(1) Die Vereinbarung wird vom 01.06.2020 bis zum 31.05. 2021 geschlossen. 
 
(2) Die Vereinbarung gilt darüber hinaus weiter, bis sie unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten zum Quartalsende schriftlich gekündigt oder bis eine neue Vereinbarung geschlos-
sen wurde. 
 
(3) Die Ungültigkeit einer Regelung dieser Vereinbarung berührt nicht sie Wirksamkeit der 
Vereinbarung im Übrigen. Die Parteien werden unter Berücksichtigung des Vertragszwecks 
die ungültige durch eine gültige Regelung ersetzen. 
 
 
Peine, xx.06.2020 
 
Landkreis Peine 
Der Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ Walsrode, den _______________ 
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen (AOKN) 
 
 
 
 
__________________________ Hannover, den ______________ 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
Der Leiter der vdek-Landesvertretung Niedersachsen 
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__________________________ Hannover, den ______________ 
DGUV, LV Nordwest, für alle UV-Träger 
 
 
 
 
__________________________ Hannover, den ______________ 
KNAPPSCHAFT – Regionaldirektion Nord 
 
 
 
 
__________________________ Hannover, den ______________ 
IKK classic  
-auch in Vertretung der im Rubrum genannten 
anderen Innungskrankenkassen 
 
 
 
 
__________________________ Hannover, den ______________ 
BKK Landesverband Mitte 
Landesvertretung Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt 
 
 
 

__________________________ Hannover, den ______________ 
SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse 
 



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Finanzen

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2020/668

öffentlich

05.06.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 24.06.2020 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 24.06.2020 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 1.000 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Beteiligung an der ITEBO Einkaufs- und 
Dienstleistungsgenossenschaft e.G.
Beschlussvorschlag:
1. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Geschäftsanteil der ITEBO Einkaufs- und    
    Dienstleistungsgenossenschaft e.G. zu einem Kaufpreis von 1.000,- € zu erwerben. 

2. Zur Wahl des in die Generalversammlung der ITEBO Einkaufs- und  
    Dienstleistungsgenossenschaft e.G. zu entsendenden stimmberechtigten Vertreters wird  
    Herr Landrat Franz Einhaus vorgeschlagen. Zur Wahl seines Vertreters wird Herr Bernd 
    Leunig, bei dessen Verhinderung, Herr Carsten Meißner vorgeschlagen.

3. Die Bereitstellung der Mittel in Höhe von 1.000 € erfolgt aus dem EDV-Budget. 

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
A. Vorstellung der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e. G. und Ziele des 
     Landkreises Peine 

Die ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH (kurz: ITEBO 
GmbH) mit Sitz in Osnabrück ist seit 2000 regionaler IT-Dienstleister für den öffentlichen 
Bereich. Neben der Organisations- und IT-Strategieberatung gehört auch die Realisierung 
von IT-Projekten, die Verfahrenseinführung und deren Betreuung, der Betrieb von 
Anwendungssystemen und die Erbringung von Rechenzentrums-Dienstleistungen zu den 
Aufgabenbereichen der ITEBO GmbH.



Die ITEBO GmbH hat in der Vergangenheit vermehrt Anfragen von Kommunen erreicht, die 
sich an der Gesellschaft beteiligen möchten. Aufgrund der Gesellschafterstruktur und 
Rechtsform der ITEBO GmbH ist eine Neu-Aufnahme und der Wechsel von Gesellschaftern 
nur bedingt möglich und sinnvoll. Daher wurde neben der ITEBO GmbH die ITEBO Einkaufs- 
und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. gegründet. Durch eine Beteiligung an der Einkaufs- 
und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. an der ITEBO GmbH können die Kommunen als 
Mitglieder der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. einen Großteil der Vorteile 
nutzen, die auch Gesellschafter der ITEBO GmbH haben. Die ITEBO GmbH hat den 
Gründungsprozess organisiert und geleitet. 

Neben der ITEBO GmbH fungieren vier kreisangehörige Kommunen des Landkreises 
Osnabrück als Gründungsmitglieder. Die Gründungsversammlung fand am 12.11.2019 statt. 
Anschließend wurde eine Prüfung durch den Prüfungsverband und die Eintragung in das 
Genossenschaftsregister vorgenommen. Die Registereintragung ist Ende Januar 2020 
erfolgt, sodass jetzt Geschäftsanteile der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenos- 
senschaft e.G. erworben werden können. 

Aus unterschiedlichsten Gründen besteht ein gesteigertes Interesse des Landkreises Peine 
daran, sich an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. zu beteiligen:
 
− Die digitale Transformation ist nicht aufzuhalten. Der Landkreis Peine braucht einen  
   starken, regionalen und strategischen Partner an seiner Seite, um eine  
   Digitalisierungsstrategie für die Kommune aufzustellen, umzusetzen und fortzuschreiben. 

− Durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb mit anderen Kommunen im Rahmen der 
   Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. ergeben sich Synergieeffekte zum 
   Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen bei der Digitalisierung von  
   Geschäftsprozessen. Diese können durch eine Beteiligung des Landkreises Peine an der 
   ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. gesteuert werden, sodass der
   weitere Ressourceneinsatz optimiert werden kann. 

− Die zu gründende Genossenschaft wird eine Tochter der ITEBO GmbH, die widerum mit  
   drei weiteren niedersächsischen kommunalen IT-Dienstleistern (Hannoverschen 
   Informationstechnologien AöR, Kommunale Dienste Göttingen und Kommunale  
   Datenverarbeitung Oldenburg) in der GovConnect GmbH zusammengeschlossen sind. 
   Neben dem Land Niedersachsen sind unter anderem auch die drei kommunalen 
   Spitzenverbände in der GovConnect GmbH vertreten. 

− Durch eine Beteiligung kann eine Inhouse-Fähigkeit für EU-weite Vergaben für den  
   Landkreis Peine und seiner Tochtergesellschaften mit der ITEBO Einkaufs- und 
   Dienstleistungsgenossenschaft e.G. und darüber hinaus auch mit der ITEBO GmbH 
   hergestellt werden. Das heißt, der Landkreis Peine kann die durch öffentliche Vergaben 
   der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. bzw. ihrer 
   Tochtergesellschaften erzielten Konditionen ebenfalls nutzen. Dies erhöht die 
   Wirtschaftlichkeit des Landkreises Peine und ggf. der Tochterunternehmen beim Bezug 
   von IT-Infrastruktur (Hard- und Software) sowie IT-Dienstleistungen. 

− Die ITEBO-Unternehmensgruppe vertraut bei ihren Projekten auf das am häufigsten  
   eingesetzte Prozess-Management-Tool im öffentlichen Sektor: Picture. Die Leistungen der 
   Picture GmbH sind insoweit im Portfolio von ITEBO als Angebot mit enthalten. 

Bei Gründung der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. wurden 
zunächst 50 Geschäftsanteile zu je 1.000,- € ausgegeben. Die vier kommunalen  
Gründungsmitglieder erwerben bei der Gründung je einen Anteil. Die übrigen 46 Anteile 
werden zunächst von der ITEBO GmbH erworben, von denen anschließend 45 Anteile zur 
Beteiligung weiterer Kommunen an der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.  
zur Verfügung stehen. Das Kapital der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. 
belief sich damit zum Zeitpunkt der Gründung auf 50.000,- €.  



Zur Deckung des bei der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. entstehenden 
Verwaltungs- und Prüfungsaufwands soll ein Genossenschaftsbeitrag i.H.v. jährlich 160,- € 
je Genossenschaftsanteil erhoben werden. Dieser Betrag ist nach der derzeitigen Kalkulation 
auskömmlich. 

B. Grundzüge der Satzung 

Die ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. ist auf Dauer angelegt. Die 
Satzung der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. bestimmt ihren Zweck: Die 
Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen 
sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder 
verfolgten öffentlichen Zwecks. Dazu zählen konkret u. a. 

− die Beratung der Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, 
− die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des 
   gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen, sowie 
− die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen für ihre  
   Mitglieder selbst oder über die ITEBO GmbH und deren Tochterunternehmen, die 
   ITEBS GmbH.

Organe der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. sind der Vorstand, der 
Aufsichtsrat und die Generalversammlung. Der Vorstand leitet die Einkaufs- und 
Dienstleistungsgenossenschaft e.G. nach Maßgabe der Satzung und führt ihre Geschäfte. 
Der Vorstandsvorsitzende der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. ist zur 
Alleinvertretung der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. befugt. 

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Er besteht aus mindestens 
3 Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat wählt aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. Er fasst seine Beschlüsse mit 
Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Über einige Angelegenheiten ist die 
gemeinsame Beschlussfassung des Vorstands und Aufsichtsrats erforderlich, beispielsweise 
bei der Verwendung von Rücklagen oder der Änderung der Geschäftsordnung des 
Vorstandes. 

Alle Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Einkaufs- und 
Dienstleistungsgenossenschaft e.G. in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme. Durch Übernahme weiterer Geschäftsanteile werden weder weitere 
Mitgliedschaften übernommen noch weitere Stimmrechte erworben. Der Beschlussfassung 
der Generalversammlung unterliegen u.a. Änderungen der Satzung, Feststellung des 
Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses oder Deckung des 
Jahresfehlbetrags sowie die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Beschlüsse der 
Generalversammlung bedürfen in der Regel der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen 
Stimmen. 

C. Vertretung des Landkreises Landkreises Peine in den Organen der ITEBO Einkaufs- und 
     Dienstleistungsgenossenschaft e.G. 

Die Satzung der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. sieht vor, dass 
jedes Mitglied seine Rechte in den Angelegenheiten der Einkaufs- und 
Dienstleistungsgenossenschaft e.G. durch eine Stimme in der Generalversammlung ausübt. 
Die Kommunen als Mitglied der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. üben ihr 
Stimmrecht durch den nach NKomVG bestimmten Vertreter aus. 
Gemäß § 138 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 67 NKomVG entscheidet der Kreistag über den/die in die 
Generalversammlung zu entsendende/-n Vertreter/-in des Landkreises Peine durch Wahl. 



Es wird vorgeschlagen Herrn Landrat Franz Einhaus als stimmberechtigten Vertreter in die 
Generalversammlung zu wählen. 
Nach den Regelungen der Satzung ist darüber hinaus vorgesehen, dass sich der Vertreter 
durch eine/einen Bevollmächtigte/-n vertreten lassen kann. Für diese Wahl wird Herr Bernd 
Leunig, Fachdienstleiter EDV, als sein Vertreter für die Generalversammlung vorgeschlagen.
Herr Leunig widerum kann sich von dem stellvertretenden Fachdienstleiter EDV, Herrn 
Carsten Meißner vertreten lassen. 

D. Kommunalrechtliche Zulässigkeit 

Gem. § 136 NKomVG dürfen sich Kommunen zur Erledigung ihrer Aufgaben wirtschaftlich 
betätigen. Für die Beteiligung an Unternehmen in einer privaten Rechtsform wie die der 
ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. gelten die besonderen 
Vorschriften des § 137 Abs. 1 NKomVG: 

− Nr. 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 (Rechtfertigung durch öffentlichen Zweck des Unternehmens, 
angemessenes Verhältnis von Art und Umfang sowie keine bessere und wirtschaftlichere 
Erfüllung durch Dritten): 

Der Zweck des Unternehmens ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der 
Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im 
Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die 
Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Eine Beteiligung mit 
einem Genossenschaftsanteil zu 1.000,- € (§ 35 Abs. 1 der Satzung) steht im 
angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf des 
Landkreises Peine. 

Die ITEBO GmbH hat sich als adäquater strategischer IT-Partner am Markt aufgestellt und 
bietet funktionierende, ganzheitliche und einsatzbereite Lösungen an. Weitere Dienstleister 
im Niedersächsischen Raum (z.B. KDO) stehen diesem Angebot nach. 

Aufgrund der Gesellschafterstruktur und den Interessen der ITEBO GmbH ist eine 
Beteiligung an dieser Gesellschaft nicht angedacht und realisierbar, sodass die Beteiligung 
an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. geeignet ist. Aufgrund der 
angedachten und in der Satzung verankerten Mitgliederstruktur der ITEBO Einkaufs- und 
Dienstleistungsgenossenschaft e.G. und den damit verbundenen Synergieeffekten – insb. 
bei der Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Kommunen – ist derzeit auch nicht 
vorstellbar, dass ein privater Dritter diesen Zweck erfüllen kann. 

− Nr. 2 (Rechtsform mit Haftungsbegrenzung): 

Die Haftung des Landkreises Peine ist bei der Gesellschaftsform der Genossenschaft nach 
dem GenG und den Regelungen des § 35 Abs. 4 S. 2 der Satzung grundsätzlich auf die 
Einlage begrenzt. 

− Nr. 3 (Angemessenes Verhältnis zwischen Leistungsverpflichtungen und 
   Leistungsfähigkeit): 

Das maximal zu tragende Risiko des Landkreis Peine muss in einem angemessenen 
Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit stehen. Maßgeblich sind im vorliegenden Fall die 
rechtlichen Bindungen der Kommune, die sich aus der Satzung ergeben. Aus dieser 
erwachsen der Kommune jedoch keine außergewöhnlichen Risiken. Die Kosten für den 
Erwerb eines Geschäftsanteils belaufen sich auf einmalig 1.000,- €. Die jährliche 
Beitragspauschale auf ca. 160,- € je Anteil. Die Gesamtkosten und das zu tragende Risiko 
sind daher für die Kommune überschaubar. Es besteht somit ein angemessenes Verhältnis 
zwischen den maximalen Leistungsverpflichtungen und der Leistungsfähigkeit der 
Kommune. 



− Nr. 4 (Keine Verpflichtung zu Verlustübernahmen in unbestimmter oder unangemessener 
   Höhe): 

§ 35 Abs. 4 der Satzung beschränkt die Haftung der Mitglieder auf ihr jeweiliges 
Geschäftsguthaben. Die auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen zuzüglich 
sonstiger Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener Beträge bilden 
das Geschäftsguthaben eines Mitglieds. Somit besteht keine Verpflichtung zu 
Verlustübernahmen in unbestimmter oder unangemessener Höhe. Im Übrigen entscheidet 
über die Deckung eines Jahresfehlbetrags die Generalversammlung gem. § 42 der Satzung. 
In dieser ist die Kommune als Mitglied nach § 24 der Satzung mit einer Stimme vertreten. 

− Nr. 5 (Sicherstellung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Gesellschaftsvertrag): 

Durch § 2 der Satzung wird der öffentliche Zweck des Unternehmens, die Versorgung mit 
Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT, 
sichergestellt. 

− Nr. 6 (Angemessener Einfluss im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden  
   Überwachungsorgan und dessen Sicherung in der Satzung): 

Der Landkreis Peine als Mitglied der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft 
e.G. übt seine Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft entsprechend § 24 der 
Satzung mit einer Stimme in der Generalversammlung aus. Durch Übernahme weiterer 
Geschäftsanteile werden keine weiteren Stimmen erworben. Der Beschlussfassung der 
Generalversammlung unterliegt mit einfacher Mehrheit u. a. die Wahl der Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Dadurch ist ein mittelbarer Einfluss der Kommune im Aufsichtsrat gesichert. 
Darüber hinaus kann der Vertreter / die Vertreterin der Kommune selbst in den Aufsichtsrat 
gewählt werden. 

− Nr. 7 (Sicherung eines Letztentscheidungsrechtes bei Anteilsmehrheit): 

Der Landkreis Peine wird lediglich einen der insgesamt 50 Geschäftsanteile erwerben, 
sodass aufgrund der fehlenden Anteilsmehrheit diese Vorschrift nicht einschlägig ist. 

− Nr. 8 (Sicherstellung des Erhalts von Unterlagen zwecks Konsolidierung des 
   Jahresabschlusses): 

Diese Verpflichtung ist in die Satzung entsprechend dem NKomVG aufgenommen worden. 
Es ist daher davon auszugehen, dass die finale Satzung nach der Gründung eine 
entsprechende Regelung enthält, da ansonsten eine Gründung durch die anderen 
kreisangehörigen Kommunen ohnehin nicht vorstellbar ist. 

Die Beteiligung des Landkreises Peine an der ITEBO Einkaufs- und 
Dienstleistungsgenossenschaft e.G. ist somit kommunalrechtlich zulässig. 

Gem. § 152 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG ist eine Beteiligung des Landkreises Peine an der ITEBO 
Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. unverzüglich schriftlich gegenüber der 
Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Beteiligung kann erst vollzogen werden, wenn 
innerhalb von sechs Wochen nach der Anzeige keine Bedenken seitens der 
Kommunalaufsichtsbehörde geäußert wurden oder aber vorzeitig die Freigabe erteilt wurde. 
Dieser Beschluss steht daher unter dem Vorbehalt der kommunalrechtlichen 
Unbedenklichkeit. 

Ziele / Wirkungen:
Siehe Inhaltsbeschreibung. 



Ressourceneinsatz:
Einmalig 1.000 € und fortlaufend jährlich ca. 160 €. 

Schlussfolgerung:
Aus den unter A. genannten Gründen besteht ein gesteigertes Interesse des Landkreises 
Peine daran, sich an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. zu 
beteiligen. 

Anlagen
Satzung der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.


















